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Lehrabschlussprüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in die theoretische und in die praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände Angewandte Mathematik, Fachtechnologie und Werkstoffkunde. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn die zur Prüfung antretende Person die letzte Klasse der fachlichen 
Berufsschule positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und 
Fachgespräch. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln und Tabellen ist zulässig. 

Theoretische Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von zur Prüfung antretenden 
Personen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs möglich ist. Die 
theoretische Prüfung kann auch in rechnergestützter Form erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen Schritte für die 
Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 

Die theoretische Prüfung ist vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die Aufgaben sind den zur Prüfung antretenden Personen anlässlich der Aufgabenstellung getrennt zu erläutern. 

Die schriftlichen Arbeiten der zur Prüfung antretenden Person sind entsprechend zu kennzeichnen. 

Angewandte Mathematik 

Die zur Prüfung antretende Person hat zumindest eine kompetenzorientierte Aufgabe aus jedem der nachstehenden 
Bereiche zu bearbeiten: 

 1. Längen- und Flächenberechnung, 

 2. Volumen- und Masseberechnung, 

 3. Prozentrechnung und Proportionsrechnung, 

 4. grundlegende Rechnungen aus der Mechanik (Festigkeit, Schwindung, Leistung, Kräfte, Wirkungsgrad, 
Drehzahl), Hydraulik, Wärme, 

 5. Berechnungen zur Maschinenauslegung, 

 6. einfache Vor- und Nachkalkulation. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 80 Minuten bearbeitet werden können. 

Die Prüfung ist nach 100 Minuten zu beenden. 

Fachtechnologie 

Die zur Prüfung antretende Person hat zumindest eine kompetenzorientierte Aufgabe aus jedem der nachstehenden 
Bereiche zu bearbeiten: 

 1. Bearbeitung und Verarbeitung von Halbzeug, 
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 2. Arbeitsverfahren, 

 3. Geräte, Maschinen und Anlagen, 

 4. Wartung und Instandhaltung der Geräte, Maschinen und Anlagen, 

 5. Formen und Werkzeuge, 

 6. Festlegung und Kontrolle von Prozess-Parametern. 

Die Prüfung kann auch in rechnergestützt Form mit Fragebögen erfolgen. In diesem Falle sind aus jedem Bereich je 
fünf Aufgaben zu stellen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 60 Minuten bearbeitet werden können. 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Werkstoffkunde 

Die zur Prüfung antretende Person hat zumindest eine kompetenzorientierte Aufgabe aus jedem der nachstehenden 
Bereiche zu bearbeiten: 

 1. einschlägige Rohstoffe und Hilfsstoffe, 

 2. Grundzüge über die Herstellung der Rohstoffe, 

 3. Eigenschaften von Kunststoffen, 

 4. Aufbereitung von Rohstoffen, 

 5. Einschlägige chemische Grundbegriffe, 

 6. Prüfverfahren für Kunststoffe. 

Die Prüfung kann auch in programmierter Form mit Fragebögen erfolgen. In diesem Falle sind aus jedem Bereich je 
sechs Aufgaben zu stellen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 60 Minuten bearbeitet werden können. 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung gliedert sich in die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

Prüfarbeit 

Die Prüfung hat Werkstücke und eine maschinelle Arbeit zu umfassen. 

Bei der Arbeitsprobe zur Werkstoffbearbeitung ist eine Halbzeugverarbeitung auszuführen. 

Bei der fertigungstechnischen Arbeitsprobe ist nach Wahl der zur Prüfung antretenden Person eine 
Spritzgussverarbeitung oder eine Extrusionsverarbeitung durchzuführen. 

Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die Anforderungen 
der Berufspraxis jeder zur Prüfung antretenden Person eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel in vier Stunden 
ausgearbeitet werden kann. Hierbei ist der Arbeitsprobe gem. Abs. 2 (Arbeitsprobe zur Werkstoffbearbeitung) eine 
Dauer von zwei Stunden zugrunde zu legen und der Arbeitsprobe gem. Abs. 3 (fertigungstechnische Arbeitsprobe) 
eine Dauer von zwei Stunden zugrunde zu legen. 

Die Prüfung ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden. 
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Für die Bewertung der Prüfarbeit sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit (zB Zeichnungsgerechtigkeit und Sauberkeit, Winkeligkeit und Ebenheit), 

 2. fachgerechte, dem Werkstoff entsprechende Ausführung und Verarbeitung (zB Klebefestigkeit, Optik der 
Schweißnaht), 

 3. fachgerechtes Verwenden der richtigen Werkzeuge und Maschinen, 

 4. fachgemäßes Sammeln und Sortieren von Rest- und Hilfsstoffen. 

Fachgespräch 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Im Fachgespräch ist im Rahmen eines Gesprächs, das sich auf Situationen aus dem beruflichen Alltag bezieht, die 
berufliche Kompetenz der zur Prüfung antretenden Person festzustellen. Dabei können die Besonderheiten des 
Lehrbetriebs der zur Prüfung antretenden Person berücksichtigt werden. Bei der Prüfung sind Fragen über 
Qualitätsmanagement, einschlägige Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung 
miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. professionelle Gesprächsführung. 

Die Dauer des Fachgespräches beträgt für jede zur Prüfung antretende Person mindestens 15 und maximal 20 
Minuten. Eine Verlängerung um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung der zur Prüfung antretenden Person nicht 
möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu prüfen. 
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